
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      05.06.2024 
 

 

Departement Sicherheit und Umwelt / Umwelt- und Gesundheitsschutz: 

Pilotprojekt «eCity Charge – Ladestationen im Quartier»  
IDG-Status: teilweise öffentlich  

SR.24.370-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Machbarkeitsstudie «Ladestationen im Quartier» (Beilage 1 und 2) wird zur Kenntnis ge-

nommen.  

 

2. Die Pilotphase für die Umsetzung von drei Ladestationen auf öffentlichem Grund während zwei 

Jahren wird genehmigt.  

 

3. Das Departement Sicherheit und Umwelt, Umwelt- und Gesundheitsschutz wird ermächtigt, 

ein externes Unternehmen für die Planung, den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Ladesta-

tionen zu beauftragen. 

 

4. Das Departement Sicherheit und Umwelt, Umwelt- und Gesundheitsschutz wird beauftragt, 

das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Departement Präsidiales und dem Departement Bau 

und Mobilität zu evaluieren und dem Stadtrat gegen Ende der Pilotphase einen Vorschlag für das 

weitere Vorgehen zu unterbreiten. 

 

5. Die Medienmitteilung wird gemäss Beilage genehmigt. 

 

6. Mitteilung an: Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt; Departement Sicherheit und Um-

welt, Stadtpolizei, Schutz und Intervention, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Fachstelle Klima; 

Departement Technische Betriebe, Stadtwerk, Stadtgrün; Departement Präsidiales, Amt für 

Stadtentwicklung, Smart City. 
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 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
1.1 Energie- und Klimapolitik 
Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Die Stadt Winterthur un-

terstützt die internationalen Klimaziele und erhöht mit dem revidierten Energie- und Klimakonzept 

(kurz: EKK) das Umsetzungstempo der Energie- und Klimapolitik. Am 24. Februar 2021 hat der 

Stadtrat den EKK-Grundlagenbericht inkl. Umsetzungsplanung zur Kenntnis genommen und da-

mit aufgezeigt, wie er das Ziel Netto-Null Treibhausgasemissionen in Winterthur erreichen will 

(SR.21.139-1). Das hat die Winterthurer Bevölkerung am 28. November 2021 deutlich bestätigt, 

als sie sich für das Klimaziel Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2040 aussprach. 

 

Die Mobilität ist in Winterthur für gut 45% der CO2-Emissionen verantwortlich1. Damit die Stadt 

Winterthur das gesetzte Netto-Null-Ziel erreichen kann, sind umfassende Massnahmen im Mobi-

litätsbereich umzusetzen. Der Strassenverkehr – insbesondere der motorisierte Individualverkehr 

(kurz: MIV) – belastet neben dem Klima aber auch das Siedlungsgebiet durch Verkehrsüberlas-

tungen, Luft- und Lärmemissionen, Behinderungen des ÖV sowie Sicherheits- und Attraktivitäts-

einbussen beim Fuss- und Veloverkehr.  

 

Beim MIV ist aus heutiger Sicht nebst einer massiven Reduktion der Verkehrsleistung die konse-

quente und rasche Umstellung auf CO2-neutrale Antriebe unumgänglich. Alternative Antriebe, 

insbesondere elektrische, sind auf dem Vormarsch. Im Jahr 2022 wiesen in Winterthur rund 30% 

der neu zugelassenen Personenwagen einen elektrischen Antrieb auf, Tendenz steigend.  

 

Damit die Elektrifizierung des MIV nicht gebremst wird, muss die Verbreitung von Elektrofahrzeu-

gen Hand in Hand gehen mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Eine aktuelle Studie des Bundes2 

kommt zum Schluss, dass bis 2025 der Aufbau der Ladeinfrastruktur in der Schweiz weitgehend 

abgeschlossen sein sollte und es einen Mix verschiedener Ladestationen braucht: Zuhause, am 

Arbeitsplatz, am Zielort, Schnell-Ladestationen und im Quartier. 

 

Ein erheblicher Teil der Winterthurer Bevölkerung wohnt in Gebäuden ohne privaten Autoabstell-

platz. Diese Anwohnenden parkieren heute hauptsächlich in der Blauen Zone und haben nicht 

die Möglichkeit, an privaten Ladestationen zu laden. Daher ist ein rascher Aufbau einer öffentlich 

zugänglichen Ladeinfrastruktur unabdingbar. 

 

                                                
1 Gemäss der Messmethode der 2000-Watt-Gesellschaft (exkl. Flugverkehr) 
2 Bundesamt für Energie (2023): Verständnis Ladeinfrastruktur 2050 – Wie lädt die Schweiz in Zukunft? 



 - 4 - 

1.2 Antwort Stadtrat auf schriftliche Anfrage «Laternen-Parkplätze» 
Der Stadtrat hat sich in seiner Antwort vom 22. Juni 2022 auf die schriftliche Anfrage von Stadt-

parlamentarier Fredy Künzler (SP) betreffend Ladesäulen bei «Laternen-Parkplätzen» für die För-

derung von Elektromobilität ausgesprochen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf öffentli-

chem Grund als strategisch wichtig für die Erreichung der Netto-Null-Ziele bezeichnet. Zusätzlich 

hat er sich für die Prüfung eines Pilotprojekts für elektrische Ladestationen (kurz: Ladestationen) 

auf öffentlichem Grund in Winterthur ausgesprochen (Parl.-Nr. 2022.22).  

 

2. Pilotprojekt «eCity Charge – Ladestationen im Quartier» 
2.1 Vision 
Mit dem Pilotprojekt «eCity Charge – Ladestationen im Quartier» sollen der Betrieb und die Nut-

zung von Ladestationen auf öffentlichem Grund getestet und deren Auswirkungen auf das Quar-

tier analysiert werden. Dazu werden geeignete Parkplätze in der Blauen Zone mit speziell signa-

lisierten Ladestationen ausgerüstet. Die Ladestationen sind öffentlich zugänglich. Hauptnutzer-

gruppe sollen jedoch jene Anwohnerinnen und Anwohner sein, welche keinen eigenen Parkplatz 

bzw. keine Möglichkeit für die Installation einer eigenen Ladestation haben.  

 

2.2 Vorgehen 
- An drei Quartier-Standorten werden Ladestationen bereitgestellt (pro Standort 1 Lade-

säule mit 2 Ladepunkten à 11 kW). 

- Die Erkenntnisse der Pilotphase über Bedürfnisse und Verhalten der Benutzenden sowie 

über die technische Lösung bilden die Basis für ein mögliches, späteres Ausroll-Projekt. 

- Die Rechtsgrundlage für eine langfristige Bewirtschaftung und Nutzung der Ladestatio-

nen, inkl. Sanktionsmöglichkeiten im Falle unzulässiger Nutzung wird ausgearbeitet. 

- Die involvierten Bereiche (Umwelt- und Gesundheitsschutz, Smart City, Tiefbauamt, 

Stadtwerk) erarbeiten gemeinsam einen Lösungsvorschlag, der in allen Bereichen und im 

Stadtrat Unterstützung findet. 

- Es wird geprüft, ob die Ladelösung die Marke der Stadt Winterthur tragen soll oder ob und 

wenn ja bis zu welchem Grad ein externer Partner involviert werden soll. 

- Anwohnerinnen und Anwohner werden mittels partizipativen Vorgehens zur Eruierung der 

Standorte involviert. 

 

2.3 Pilotphase 
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den geplanten Ladestationen um ein neues Angebot auf 

öffentlichem Grund handelt, soll der Betrieb der drei Ladestationen einstweilen für eine zweijäh-

rige Pilotphase, welche voraussichtlich von Herbst 2024 bis Herbst 2026 dauert, befristet werden. 
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Während der Pilotphase wird eine Evaluation durchgeführt, welche das Nutzerverhalten, die Ak-

zeptanz im Quartier sowie die technischen und wirtschaftlichen Aspekte zum Gegenstand hat. 

Auf Basis dieser erhärteten Erfahrungs- bzw. Zahlengrundlage wird ein Vorschlag für das weitere 

Vorgehen ausgearbeitet. 

 

3. Machbarkeitsstudie 
Mittels Machbarkeitsstudie wurden die künftige Nutzung von Ladestationen in der Blauen Zone 

der Stadt Winterthur analysiert, geeignete Standorte für E-Ladestationen in der Blauen Zone eva-

luiert und Empfehlungen für die Realisierung des Pilotprojekts in Winterthur formuliert. Die Studie 

wurde von externen Fachexperten (INFRAS AG) und einer departementsübergreifenden Projekt-

gruppe erarbeitet. In dieser Projektgruppe waren das Departement Präsidiales mit der Fachstelle 

Smart City, das Departement Bau und Mobilität mit der Abteilung Mobilität des Tiefbauamts, das 

Departement Technische Betriebe mit Stadtwerk, und das Departement Sicherheit und Umwelt 

mit der Fachstelle Klima vertreten. 

 

Die Situations- und Bedarfsanalyse zeigt, dass die Nachfrage nach öffentlich zugänglichen La-

destationen in der Blauen Zone der Stadt Winterthur stark zunehmen wird: Aktuell wird die Anzahl 

benötigter Ladestationen auf 45 geschätzt – Tendenz stark steigend, je nach Szenario auf 315 

bis 407 Ladestationen im Jahr 2035. 

 

Bei der Standortevaluation wurden Gebiete in der Stadt Winterthur mit einem hohen Nutzungs-

potenzial für Ladestationen definiert. Dazu wurden die Blauen Zonen mit der Anzahl Jahrespark-

karten für Anwohnende und der Anzahl immatrikulierter Elektrofahrzeuge überlagert. Innerhalb 

dieser Potenzialgebiete folgte die Evaluation von geeigneten Standorten entsprechend 

technischen und räumlichen Kriterien (Anzahl Parkfelder, Stromanschluss, Installationskosten, 

Ausbaumöglichkeiten). Es resultierten drei prioritäre Quartiere für das Pilotprojekt: 

Endliker/Deutweg, Äusseres Lind, Neuwiesen. 

 

Für die Umsetzung des Pilotprojekts wird die Installation von drei E-Ladestationen mit je zwei 

Ladepunkten à 11 kW Leistung empfohlen. Diese Ladeleistung entspricht einer üblichen E-La-

destation in Privathaushalten. Mit diesen sogenannten Langsam-Ladestationen sollen haupt-

sächlich Quartierbewohnende angesprochen und Mehrverkehr vermieden werden. 

 

Die detaillierten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind dem Schlussbericht sowie dem dazuge-

hörigen technischen Anhang zu entnehmen (vgl. Beilagen 1 und 2).  

In der Machbarkeitsstudie wird empfohlen, für einen möglichen Roll out eine entsprechende Stra-

tegie zu erarbeiten. Die Strategie soll einerseits auf den Erfahrungen des Pilotprojekts basieren 
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und andererseits mit thematisch relevanten städtischen Strategien und Konzepten abgestimmt 

werden. 

 
4. Anwohnende: Information und Umfrage 
Um die Anwohnenden frühzeitig über das geplante Pilotprojekt zu informieren und um die Mei-

nungen der Anwohnenden einzuholen, wurden im Umkreis der drei möglichen Standorte rund 

7’000 Informationsschreiben verteilt – inkl. Einladung zur Online-Umfrage. Über 500 Personen 

haben an der Umfrage teilgenommen. Eine klare Mehrheit (69%) der Umfrage-Teilnehmenden 

befürwortet Ladestationen auf öffentlichem Grund in der Stadt Winterthur, 28% erachten dies als 

eher bis sehr unwichtig und 3% enthielten sich einer Antwort. 

 

Sämtliche Standorte werden von den meisten Umfrage-Teilnehmenden als eher bis sehr geeignet 

eingestuft (50% bis 64% Zustimmung; vgl. Abbildung 1). Rund ein Drittel bis ein Fünftel der Teil-

nehmenden beurteilt die geplanten Quartierstandorte als eher oder sehr ungeeignet. 

 
Abbildung 1: Zusammengefasste Antworten zur Onlineumfrage "Wie geeignet 
finden Sie diesen Standort?" (Endliker/Deutweg N= 137, Äusseres Lind N= 122, Neuwiesen N= 254) 
 
 
5. Detaillierte Schlussprüfung und definitive Standortauswahl 
Diverse Standorte in den drei prioritären Quartieren wurden betreffend technischer Umsetzbarkeit 

(Ladesäulen-Platzierung, Netzanschluss), Vereinbarkeit mit städtischen Planungen (Velorouten, 

Betriebs- und Gestaltungskonzepte), sowie Wirtschaftlichkeit detailliert durch die städtischen 

Fachstellen geprüft. In die abschliessende Beurteilung der definitiven Standorte flossen auch die 

Rückmeldungen der Online-Umfrage mit ein. Es resultieren folgende drei realisierbare 

Pilotstandorte:  
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- Nordstrasse 4  

- Bullingerstrasse 2 

 

6. Verkehrsanordnungen 
Die Verkehrsanordnungen werden mit separatem Stadtratsbeschluss erlassen und durch das 

Departement Bau und Mobilität ausgeführt. 

 

7. Umsetzung Pilotstandorte: Installation, Betrieb und Unterhalt 
Laut Machbarkeitsstudie empfiehlt sich für die Realisierung der drei Pilotstandorte ein geteiltes 

Modell. Stadtwerk übernimmt die Stromanschlussarbeiten vom Verteilnetz bis zum Anschluss-

punkt der Ladestation. Aufgrund Rückmeldung vom 16.06.2023 seitens Stadtwerk erfolgen alle 

weiteren Arbeiten vom Anschlusspunkt bis und mit Betrieb sowie Unterhalt der Ladestationen 

durch einen externen Dienstleister. 

 

Für die Umsetzung der externen Dienstleistung hat das Departement Sicherheit und Umwelt, 

Umwelt- und Gesundheitsschutz, drei Unternehmen zur Offert-Eingabe eingeladen mit folgendem 

Ergebnis: 

- Invisia AG (Winterthur): Verzicht auf Offerte-Eingabe, da keine Einzelinstallationen ohne 

Lade- und Lastgangmanagement 

- Eaton Green Motion SA (Zürich): keine Offert-Eingabe in der gesetzten Frist 

- IWB (Industrielle Werke Basel): fristgerechte, vollständige Offert-Eingabe 
 
Mit den IWB kann die Stadt Winterthur für die Umsetzung der drei Pilotstandorte auf ein erfahre-

nes Unternehmen bauen. Die IWB führten bereits 2018 bis 2021 ein ähnliches Pilotprojekt in 

Basel-Stadt durch. Während diesem Zeitraum wurde u.a. der Betrieb und die Nutzung von elf 

Ladestationen in Basler Quartieren getestet. Aufgrund der Testergebnisse hat die Basel-Stadt 

einen Ausbau der öffentlichen Ladestationen auf weitere 200 Ladestationen bis 2026 beschlos-

sen. Die Realisierung erfolgt durch die IWB. 

 

Die konkrete Zusammenarbeit mit den IWB wird durch das Departement Sicherheit und Umwelt, 

Umwelt- und Gesundheitsschutz, mittels Leistungsvereinbarung geregelt. Diese beinhaltet u.a. 

auch die Nutzung des öffentlichen Raums und die Tarifgestaltung. Es ist vorgesehen, den öffent-

lichen Raum den IWB bzw. den Endkunden für die Dauer der Pilotphase zur Verfügung zu stellen. 

Dabei werden sechs bestehende Parkplätze der Blauen Zone in sechs Ladestationen für E-Fahr-

zeuge umgewandelt (drei Ladesäulen à 2 Parkplätzen). Mit der Umwandlung folgt gegenüber der 

heutigen Ist-Situation kein Einnahmenverzicht, der analog einer Ausgabe zu genehmigen wäre. 

Für die Tarifgestaltung (Tarif für den Endkunden) ist ein marktüblicher Preis vorgesehen, welcher 
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die Kosten für das eingesetzte Stromprodukt (KlimaGold) sowie für den Betrieb und Unterhalt der 

Ladestationen berücksichtigt. Der Endkundenpreis bis Ende Dezember 2024 wird auf 49 Rp./kWh 

(inkl. MWSt.) festgelegt. 

 

Die Gebührengestaltung ist bei einer allfälligen Umsetzung nach der Pilotphase zu gegebener 

Zeit zu definieren und zu beschliessen. 

 

Für den Betrieb der E-Ladestationen sind nach Rücksprache mit der Stadtpolizei Winterthur fol-

gende Regelungen geplant: 

- Standzeiten tagsüber (8-22 Uhr): max. 4 Stunden (Regelung über Parkscheibe) 

- Standzeiten nachts (22-8 Uhr): unbegrenzt 

- Vollzug (Stadtpolizei): Verbrenner und E-Fahrzeuge ohne ersichtlichen Ladevorgang wer-

den gebüsst 

 

8. Kosten und Finanzierung 
Folgende Tabellen geben einen Überblick über die geschätzten Kosten für das Pilotprojekt sowie 

deren geplante Finanzierung. 

 

Aufwandschätzungen: 

Position 
Kosten pro 
Ladestation Total 

Machbarkeitsstudie (Infras) - Fr. 30’000 

Bau- und Erschliessungsarbeiten Fr. 17'000 Fr. 51’000 

Ladestationen 
(inkl. Buchungs-, Zahlungs- und Abrechnungssystem) Fr. 9'000 Fr. 27’000 

Anschluss an Verteilnetz (Stadtwerk) Fr. 20’000 Fr. 60’000 

Gesamttotal  Fr. 168’000 

 

Finanzierung: 

EnergieSchweiz (Machbarkeitsstudie) - Fr. 30’000 

Kanton Zürich, Förderprogramm Ladeinfrastruktur Fr. 6'000 Fr. 18’000 

Verpflichtungskredit Smart City  Fr. 120’000 

Total  Fr. 168’000 

 



 - 9 - 

Die Machbarkeitsstudie wurde vollumfänglich über die Sonderaktion «Machbarkeitsstudie Elekt-

romobilität» von EnergieSchweiz finanziert. Bei den Installationskosten der Ladestationen profi-

tiert die Stadt Winterthur vom Förderprogramm des Kantons Zürich3, welches die Erstellung von 

Ladestationen im Quartier mit finanziellen Beiträgen unterstützt (30% der Investitionskosten, max. 

3 000 Franken pro Parkplatz). Die Finanzierung der verbleibenden Kosten (rund 120 000 Fran-

ken) erfolgt über einen Verpflichtungskredit des Departements Präsidiales, Amt für Stadtentwick-

lung. 

 
9. Ausblick 
Die Installation der Ladestationen an den drei geplanten Pilotstandorten erfolgt voraussichtlich im 

Herbst 2024. Während des zweijährigen Pilotbetriebs werden Erkenntnisse bezüglich Standort, 

Ladeleistung, Betreibermodell, Nachfrageentwicklung, Akzeptanz im Quartier etc. gesammelt und 

ausgewertet. Basierend auf diesen Erkenntnissen soll – in Abstimmung mit weiteren, thematisch 

relevanten Strategien und Konzepten – das weitere Vorgehen betreffend Ladeinfrastruktur in den 

Quartieren bzw. auf öffentlichem Grund konkretisiert werden. 

 
10. Externe und interne Kommunikation 
Die Medienmitteilung wird gemäss Beilage genehmigt. Nach Eintritt der Rechtskraft der Verkehrs-

anordnungen prüft das Departement Sicherheit um Umwelt, Umwelt- und Gesundheitsschutz, ob 

zusätzliche Kommunikationsmassnahmen vor Umsetzung der Massnahmen nötig sind. 

 

11. Veröffentlichung 
Dieser Beschluss inklusive Beilagen und Medienmitteilung ist am 7. Juni 2024, am Tag der amt-

lichen Publikation der Verkehrsanordnungen, zu veröffentlichen.  

 

 

Beilagen: 
1. Machbarkeitsstudie Ladestationen im Quartier»; Schlussbericht vom 19.09.23  

2. «Machbarkeitsstudie Ladestationen im Quartier»; Technischer Anhang vom 29.08.23  

3. Medienmitteilung 

 

  

                                                
3 https://www.zh.ch/de/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/dinamo/foerderprogramm-ladeinfrastruktur.html  

https://www.zh.ch/de/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/dinamo/foerderprogramm-ladeinfrastruktur.html




mailto:anna.vettori@infras.ch














https://www.mobilitaet.bs.ch/parkieren-in-basel-stadt/auto-parkieren-in-basel/ladestationen-fuer-elektrofahrzeuge.html
https://www.mobilitaet.bs.ch/parkieren-in-basel-stadt/auto-parkieren-in-basel/ladestationen-fuer-elektrofahrzeuge.html


























https://www.ewz.ch/de/private/liegenschaften/energieeffizienz/foerderbeitrag.html


https://www.zh.ch/de/mobilitaet/gesamtverkehrsplanung/dinamo/foerderprogramm-ladeinfrastruktur.html


https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73153.pdf






















https://hindernisfreie-architektur.ch/normen_publikationen/merkblatt-15-rollstuhlgerechte-ladeplaetze/


https://stadtwerk.winterthur.ch/@@rub?tags=Strom
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INFRAS Zürich (Hauptsitz)
Binzstrasse 23
8045 Zürich, Schweiz
Tel. +41 44 205 95 95
info@infras.ch

INFRAS Bern
Sennweg 2
3012 Bern, Schweiz
Tel. +41 31 370 19 19
info@infras.ch
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